
49. Gesetz vom 28. Mai 2009, mit dem das Ge-
setz über die Förderung der Parteien in Kärn-
ten (Kärntner Parteienförderungsgesetz) geän-
dert wird

Der Landtag von Kärnten hat beschlossen:

Artikel I

Das Kärntner Parteienförderungsgesetz –
K-PFG, LGBl. Nr. 83/1991, in der Fassung der
Gesetze LGBl. Nr. 32/2003, 71/2003, 04/2005,
57/2005 und der Kundmachung LGBl. Nr. 79/
2008, wird wie folgt geändert:

1. § 3 Abs. 1 lit. a lautet:
„a) eine Förderung der Öffentlichkeits- und

Medienarbeit sowie Förderung der Aus-,
Weiterbildung und Beratung von Ge-
meindefunktionären und “

2. Im § 3 Abs. 4 wird der Ausdruck „siebenfa-
chen“ durch den Ausdruck „Vierzehnfa-
chen“ ersetzt.

3. Im § 3 Abs. 5 wird der Ausdruck „Zwölffa-
chen“ durch den Ausdruck „Zehnfachen“
und die Zahl „12“ durch die Zahl „16“ er-
setzt.

4. Im § 3 Abs. 6 wird der Ausdruck „Vierzigfa-
chen“ durch den Ausdruck „Vierundvierzig-
undeinhalbfachen“ ersetzt.

5. Nach dem § 3 wird folgender § 3 a eingefügt:

„§ 3 a
Außerordentliche Förderung

Im Jahr einer Landtagswahl ist nach der
stattgefundenen Landtagswahl den im Landtag
vertretenen Parteien zur Förderung ihrer Öf-

fentlichkeits- und Medienarbeit neben der För-
derung nach § 3 eine zusätzliche Förderung in
der Höhe des Doppelten der ihnen nach § 3
Abs. 3 und 4 gebührenden jährlichen Landes-
förderung zu erstatten. Diese zusätzliche För-
derung darf jedoch nur gewährt werden, wenn
die anspruchsberechtigte Landtagspartei spä-
testens bis zum 31. Dezember des Wahljahres
der Landtagswahl einen Antrag auf Auszah-
lung stellt. Die Landesregierung hat spätestens
innerhalb von drei Monaten nach der Antrag-
stellung den sich aus dem ersten Satz ergeben-
den Betrag in voller Höhe zur Überweisung zu
bringen. Wird von einer Landtagspartei kein
Antrag gestellt, erhöht sich die Förderung der
antragstellenden Parteien nicht.“

Artikel II

(1) Dieses Gesetz tritt am 31.3. 2009 in Kraft.

(2) Ergibt sich aufgrund dieses Gesetzes ein
veränderter Anspruch hinsichtlich der Landes-
förderung nach § 3, so ist dieser Anspruch mit-
tels Antrag, abweichend vom § 2 Abs. 2, späte-
stens drei Monate nach der Kundmachung die-
ses Gesetzes geltend zu machen.

(3) Die Höhe der Landesförderung für das
Jahr 2009 ist für die nach dem Inkrafttreten des
Gesetzes liegenden Monate aliquot zu ermit-
teln.

Der Präsident des Landtages:

L o b n i g

Der Landesrat:

Mag. D o b e r n i g

Postentgelt bar bezahlt
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50. Kundmachung des Landeshauptmannes
vom 4. August 2009, Zl. -2V-VE-59/74-2009, be-
treffend die Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG
zwischen dem Bund und den Ländern über
Maßnahmen im Gebäudesektor zum Zweck der
Reduktion des Ausstoßes an Treibhausgasen

In der Anlage wird die Vereinbarung gemäß
Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den
Ländern über Maßnahmen im Gebäudesektor
zum Zweck der Reduktion des Ausstoßes an
Treibhausgasen kundgemacht.

Der Landtag von Kärnten hat dem Abschluss
der Vereinbarung gemäß Art. 66 Abs. 1 K-LVG
zugestimmt.

Die Vereinbarung tritt gemäß ihrem Art. 17
Abs. 1 am 13. August 2009 in Kraft.

Der Landeshauptmann:
D ö r f l e r

Anlage

Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen
dem Bund und den Ländern über Maßnahmen
im Gebäudesektor zum Zweck der Reduktion
des Ausstoßes an Treibhausgasen

Der Bund, vertreten durch den Bundesmini-
ster für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt
und Wasserwirtschaft, und die Länder Burgen-
land, Kärnten, Niederösterreich, Oberöster-
reich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg
und Wien, jeweils vertreten durch die Frau oder
den Herrn Landeshauptmann, – im Folgenden
Vertragsparteien genannt – sind in Erwägung
nachstehender Gründe
– Bund und Länder haben sich 2002 auf eine

gemeinsame „Strategie Österreichs zur Er-
reichung des Kyoto-Ziels“ (Klimastrategie
2008/2012) geeinigt. Diese wurde am 18.
Juni 2002 durch den Ministerrat und am 16.
Oktober 2002 durch die Landeshauptleute-
konferenz angenommen.

– Als eine der wesentlichen Umsetzungsmaß-
nahmen im Sektor Raumwärme wurde eine
Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwi-
schen dem Bund und den Ländern über ge-
meinsame Qualitätsstandards für die Wohn-
bauförderung mit dem Zweck der Reduktion
von Treibhausgasemissionen geschlossen,
welche am 22. Jänner 2006 in Kraft getreten
ist (BGBl. II Nr. 19/2006).

– Die Anpassung der Klimastrategie wurde
seitens des Bundes am 21. März 2007 durch
Beschluss des Ministerrates angenommen.

Darin sind weiter führende Maßnahmen zur
Erreichung des Kyoto-Ziels, insbesondere
auch im Bereich der Emissionen aus Raum-
wärme, enthalten.

– Im Rahmen der Verhandlungen für den Fi-
nanzausgleich für die Periode 2008 bis 2013
wurde zwischen Bund und Ländern verein-
bart, dass die Vereinbarung BGBl. II Nr.
19/2006 weiterentwickelt werden soll, wobei
diesbezügliche Verhandlungen bis Mitte
2008 abzuschließen sind und ein Inkrafttre-
ten mit Anfang 2009 anzustreben ist.

– Die Länder und der Bund verständigen sich
daher auf weiterführende gemeinsame Qua-
litätsstandards für die Förderung der Er-
richtung und Sanierung von Gebäuden zum
Zweck der Verringerung von Treibhausgase-
missionen aus dem Bereich der Raumwärme,
die über die Mindeststandards hinausgehen,
welche in der Vereinbarung BGBl. II Nr. 19/
2006, festgelegt wurden. Zur Unterstützung
der Maßnahmensetzungen wird die bishe-
rige Vereinbarung um Vorgaben für die Wei-
terentwicklung der bautechnischen Stan-
dards, für den Einsatz erneuerbarer Ener-
gien, um unterstützende und begleitende
Maßnahmen des Bundes sowie um energie-
technische Vorgaben für von Bund und Län-
dern öffentlich genutzte Gebäude ergänzt.

– In diesem Zusammenhang wird auch ein
Beitrag zur Umsetzung maßgeblicher ener-
gie- und umweltpolitischer Vorhaben des
Regierungsprogramms der Bundesregierung
für die XXIII. Gesetzgebungsperiode (2007
bis 2010) des Nationalrats geleistet, insbe-
sondere hinsichtlich der Durchsetzung des
Passivhausstandards in der Wohnbauförde-
rung, der Steigerung der Sanierungsraten im
Wohnbau, der Umstellung von 400 000
Haushalten auf erneuerbare Energieträger
sowie des Ausbaus des Ökostroms.

– Im Sinne der europäischen Vorgaben und der
daraus resultierenden Ziele für die Mitglied-
staaten in Bezug auf Klimaschutz und Nut-
zung erneuerbarer Energieträger bis 2020
wird als mittel- bis längerfristiges Ziel eine
möglichst weitgehende Zurückdrängung der
Nutzung fossiler Brennstoffe für Heizung
und Warmwasser in Gebäuden angestrebt,
was entsprechend attraktive Anreizsetzun-
gen sowie bau- und energietechnische Vor-
gaben erfordert.

– Ein weiterer zentraler Aspekt ist die Schaf-
fung von Anreizen und Maßnahmen auf dem
Gebiet der Endenergieeffizienz. Der Raum-
wärmesektor ist dabei ein wesentlicher Be-
reich mit hohem Energieeffizienzpotential.
Eine verbesserte Endenergieeffizienz wird
nicht nur helfen die Abhängigkeit von Ener-
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gieimporten zu verringern, sondern trägt
auch zur Senkung des Primärenergieeinsat-
zes, zur Verringerung des Ausstoßes von
Kohlendioxid und anderen Treibhausgasen
bei. Diese Zielsetzung liegt auch der Richtli-
nie 2006/32/EG über Endenergieeffizienz
und Energiedienstleistungen, ABl. Nr. L 114
vom 27.04.2006 S. 4 sowie der in Umsetzung
dieser Richtlinie ausgearbeiteten Vereinba-
rung zwischen Bund und Ländern gemäß
Art. 15a B-VG über Endenergieeffizienz zu-
grunde, zu deren Bestimmungen die vorgese-
henen Maßnahmen komplementär sind. Die
gleiche Zielsetzung liegt auch der Richtlinie
2002/91/EG über die Gesamtenergieeffizienz
von Gebäuden, ABl. Nr. L 1 vom 04.01.2003
S. 65, zugrunde, die die Länder umzusetzen
bestrebt sind.

– Die Vertragsparteien betonen, dass weitere
Maßnahmensetzungen im Sinne der Klima-
strategie in den jeweiligen Zuständigkeits-
bereichen der Gebietskörperschaften not-
wendig sind, um das Kyoto-Ziel Österreichs
zu erreichen. Dies erfolgt auf Seiten des
Bundes durch die Bereitstellung finanzieller
Mittel im Wege des Finanzausgleichs und
des Budgets. Im Zusammenhang mit dem
Beschluss der Klimastrategie-Anpassung
2007 stellt die Bundesregierung zusätzliche
Mittel für den Klimaschutz bereit, insbeson-
dere durch Schaffung des Klima- und Ener-
giefonds mit einer Dotierung von 500 Millio-
nen Euro über den Zeitraum von 2007 bis
2010, durch einen entsprechenden Zusage-
rahmen für die Umweltförderung im Inland
sowie das JI/CDM-Programm mit einem An-
kaufsbudget von bis zu 531 Millionen Euro
für den Zeitraum 2003 bis 2012. Darüber
hinaus erfolgt eine Zweckbindung der Meh-
reinnahmen aus der Mineralölsteueranhe-
bung 2007 für Klimaschutzmaßnahmen des
Bundes, der Länder und der Gemeinden ent-
sprechend der diesbezüglichen politischen
Vereinbarung vom 5. Juli 2007.

– Neben den sozialen Aufgaben der Wohn-
bauförderung ist die Umsetzung von Um-
weltmaßnahmen, insbesondere die Fokus-
sierung auf Klimaschutz im Neubau und der
Sanierung, eine wesentliche Aufgabe. Um
dieser Aufgabe künftig in verstärktem Aus-
maß im Sinne dieser Vereinbarung gerecht
werden zu können, ist es von wesentlicher
Bedeutung, dass die Vertragsparteien adä-
quate Mittel für Zwecke der Wohnbauförde-
rung sicherstellen, wobei der Sanierung eine
besondere Bedeutung zukommt.

– Im Rahmen dieser Vereinbarung wird auch
Rücksicht auf die Bereiche der Luftreinhal-
tung genommen, die von Maßnahmen zur

Reduktion des Ausstoßes von Treibhausga-
sen beeinflusst werden.

– übereingekommen, gemäß Art. 15a B-VG die
nachstehende Vereinbarung zu schließen:

1. Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

Artikel 1
Ziele der Vereinbarung

(1) Ziel dieser Vereinbarung ist die Begünsti-
gung von Maßnahmen zur Reduzierung von
Treibhausgasemissionen im Bereich von Wohn-
und Nichtwohngebäuden. Die Vertragsparteien
schaffen daher u. a. Förderungsmodelle für
Wohngebäude, welche Anreizsysteme zum
Zweck der Verbesserung des Wärmeschutzes
sowie des Einsatzes ökologisch verträglicher
Baumaterialien und kohlendioxidemissionsar-
mer oder -freier Haustechnikanlagen umfassen.
Zunehmend ambitionierte Anforderungen der
Förderungsbestimmungen sind durch stufen-
weise Nachbesserungen der energiebezogenen
Standards in den einschlägigen landesrechtli-
chen Vorschriften sowie durch unterstützende
Maßnahmen des Bundes zu begleiten. Die Ver-
tragsparteien sollen zudem eine Vorbildwir-
kung im Sinne einer möglichst energieeffizien-
ten Bewirtschaftung der durch sie genutzten
Gebäude, einschließlich der weitgehenden Nut-
zung erneuerbarer Energieträger, ausüben.

(2) Um eine wesentliche Reduktion der Treib-
hausgasemissionen aus dem Gebäudesektor zu
erreichen, verfolgen die Vertragsparteien das
Ziel, unter Berücksichtigung des jeweils aktu-
ellen Wohnraumbedarfs den Anteil der Wohn-
haussanierung an der gesamten Wohnbauförde-
rung nachweislich und substanziell anzuheben
und insbesondere attraktive Förderungsbedin-
gungen für thermisch-energetische Verbesse-
rungen zu schaffen. Dabei soll die Wohnbauför-
derung im Zusammenspiel mit unterstützenden
Maßnahmen des Bundes im Sinne der Klima-
strategie einen deutlichen Beitrag zur Er-
höhung der Sanierungsrate leisten, insbeson-
dere durch substanzielle Anhebung der finanzi-
ellen Mittel für Zwecke der umfassenden Sanie-
rung. Es wird in diesem Zusammenhang
angestrebt, bis 2020 den Anteil der derzeit noch
unsanierten oder nur teilsanierten Wohnge-
bäude am Wohngebäudebestand der Errich-
tungsperiode 1945 bis 1980 maßgeblich zu sen-
ken.

Artikel 2
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Vereinbarung bezeichnet der
Begriff:
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1. „Wohnbauförderung“ jede Art der direkten
und indirekten Förderung der Errichtung
oder Sanierung von Wohngebäuden einsch-
ließlich der dabei relevanten energetischen
und sonstigen ökologischen Maßnahmen,
unabhängig von der im konkreten Fall zu-
ständigen Förderstelle. Unberührt von die-
ser Vereinbarung bleiben Förderungen, die
auf subjektive Merkmale des Förderungs-
werbers abstellen (z. B. Wohnbeihilfen, Ei-
genmittelersatzdarlehen in Abhängigkeit
vom Einkommen), sofern diese aus sozialpo-
litischen Erwägungen unabhängig von oder
in Ergänzung zu objektbezogenen Förderun-
gen gewährt werden, sowie Förderungen für
Sanierungen zum Zweck der allgemeinen
Verbesserung von Wohn- und Gebäudestan-
dards, die keinen unmittelbaren Einfluss auf
den Energieverbrauch des Gebäudes haben,
einschließlich Maßnahmen außerhalb von
Gebäuden, die einer allgemeinen Qualitäts-
verbesserung des Wohnumfeldes dienen.

2. „Heizwärmebedarf“ (HWB) denjenigen
Wert, der sich bei Anwendung der Berech-
nungsmethode gemäß Richtlinie 6 des Öster-
reichischen Instituts für Bautechnik (OIB)
bei einer Heizgradtagzahl von 3 400 Kd/a
(Referenzklima) ergibt.

3. „Öffentliche Gebäude“ solche Gebäude, die
zum überwiegenden Teil von den Vertrags-
parteien genutzt werden.

4. „Umfassende energetische Sanierung“ zeit-
lich zusammenhängende Renovierungsar-
beiten an der Gebäudehülle und/oder den
haustechnischen Anlagen eines Gebäudes,
soweit zumindest drei der folgenden Teile
der Gebäudehülle und haustechnischen Ge-
werke gemeinsam erneuert oder zum über-
wiegenden Teil in Stand gesetzt werden:
Fensterflächen, Dach oder oberste Geschoß-
decke, Fassadenfläche, Kellerdecke, energe-
tisch relevantes Haustechniksystem.

5. „Deltaförderung“ die Förderung von Maß-
nahmen, die auf die Verringerung des Hei-
zwärmebedarfs um einen bestimmten Wert
abzielen.

6. „Innovative klimarelevante Systeme“ fol-
gende Heizungs- und Warmwasserberei-
tungssysteme:
a) Systeme auf Basis erneuerbarer Energien

unter Berücksichtigung möglichst hoher
Effizienzstandards; Heizungssysteme auf
Basis emissionsarmer, biogener Brenn-
stoffe sind nach Möglichkeit mit thermi-
schen Solaranlagen zu kombinieren.

b) elektrisch betriebene Heizungswärme-
pumpensysteme mit einer Jahresarbeits-

zahl von zumindest 4, wobei nach Mög-
lichkeit eine Kombination mit Solaranla-
gen zu erfolgen hat.

c) Fernwärme aus hocheffizienten Kraft-
Wärme-Koppelungs-Anlagen im Sinne
der Richtlinie 2004/8/EG über die Förde-
rung einer am Nutzwärmebedarf orien-
tierten Kraft-Wärme-Kopplung im Ener-
giebinnenmarkt, ABl. Nr. L 52 vom
21. Februar 2004 S. 50, und sonstige Ab-
wärme, die andernfalls ungenutzt bleibt.

d) Fernwärme mit einem Anteil erneuerba-
rer Energie von zumindest 80 Prozent.

e) Erdgas-Brennwert-Anlagen in Kombi-
nation mit thermischen Solaranlagen, so-
weit keine Fernwärmeanschlussmöglich-
keit gegeben ist oder aus Gründen der
Luftreinhaltung oder aufgrund mangeln-
der Zulieferungs- oder Lagerungsmög-
lichkeiten der Einsatz biogener Brenn-
stoffe nicht möglich oder wirtschaftlich
nicht zumutbar ist. Der Anteil der sola-
ren Erträge soll dabei optimiert werden.
Sollte lagebedingt die Errichtung von
thermischen Solaranlagen nicht möglich
oder wirtschaftlich nicht zumutbar sein,
so kann von dieser Kombination Abstand
genommen werden.

f) Andere Technologien und Energieversor-
gungssysteme, soweit diese im Vergleich
zu den in lit. b bzw. e angeführten Syste-
men zu geringeren Treibhausgasemissio-
nen führen.

7. „Passivhaus“ ein Gebäude mit einer Ener-
giekennzahl von bis zu 10 kWh/(m2.a) nach
Berechnungsmethode des Österreichischen
Instituts für Bautechnik (OIB) bzw. bis zu 15
kWh/(m2.a) nach Berechnung gemäß Passi-
vhaus Projektierungs Paket (PHPP). Es kann
alternativ auch die Begriffbestimmung einer
einschlägigen ÖNORM herangezogen wer-
den.

2. Abschnitt
Maßnahmen im Bereich

der Wohnbauförderungen der Länder

Artikel 3
Mindestanforderungen für Zwecke
der Förderung im Wohnungsneubau

(1) Für die Neuerrichtung von Wohngebäu-
den werden von den Ländern Mindestanforde-
rungen für Wärmeschutzstandards gemäß un-
ten stehender Tabelle als Voraussetzung für die
Gewährung einer Förderung festgelegt, wobei
in Bezug auf das Oberflächen-Volumsverhältnis
(A/V-Verhältnis) zwischen den Werten linear zu
interpolieren ist:
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Bei Gebäuden mit einem A/V-Verhältnis von
0,8 oder darüber können die Länder ab dem
Jahr 2012 Regelungen erlassen, im Falle einer
teilsolaren Raumheizung mit mindestens
15 Prozent solarem Deckungsanteil dies beim
zulässigen Heizwärmebedarf mit bis zu 10 Pro-
zent des Anforderungswertes zu berücksichti-
gen.

(2) Die Mindestanforderungen an den Hei-
zwärmebedarf im Wohnungsneubau sollen mit-
telfristig um Kennzahlen im Bereich Primären-
ergiebedarf sowie Kohlendioxidemissionen er-
weitert werden. Die Vertragsparteien werden
hierzu gemeinsame Vorarbeiten leisten und bis
Ende 2010 Ergebnisse vorlegen.

(3) Hinsichtlich der erstmaligen Errichtung
von Heizungs- und Warmwasserbereitstel-
lungssystemen im Zuge des Wohnungsneubaus
stellt der Einsatz innovativer klimarelevanter
Systeme im Sinne des Art. 2 Abs. 1 Z 6 eine För-
derungsvoraussetzung dar. Die Förderanreize
sollen dabei so gestaltet werden, dass der Anteil
erneuerbarer Energien optimiert wird.

(4) Die Länder können für den Einsatz von
Heizungssystemen auf Basis von Öl-Brenn-
werttechnik befristete Ausnahmeregelungen
vorsehen, soweit im Einzelfall verpflichtend
eine Kombination mit thermischen Solaranla-
gen vorgesehen wird und die betreffenden Ge-
bäude die ab 2012 gemäß Abs. 1 geltenden Wär-
meschutzstandards nicht überschreiten. Auf
die Kombination mit thermischen Solaranlagen
kann verzichtet werden, wenn lagebedingt die
Errichtung von thermischen Solaranlagen
nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zumut-
bar ist. Die Ausnahmeregelungen sind allen an-
deren Vertragsparteien mitzuteilen.

(5) Für Wärmepumpensysteme kann in be-
gründeten Ausnahmefällen eine Mindest-Jahres-
arbeitszahl zwischen 3 und 4 festgelegt werden.

Artikel 4
Förderungsanreize für zusätzliche

Maßnahmen beim Wohnungsneubau

(1) Unbeschadet der Mindestanforderungen
nach Art. 3 werden, auch unter Berücksichti-
gung der Erfordernisse des Immissionsschutzes,
weitere besondere Anreize insbesondere für fol-
gende energetische und ökologische Maßnah-
men im Wohnungsneubau geschaffen werden:

1. Erreichen niedrigerer Energiekennzahlen
als in den Mindestanforderungen nach
Art. 3,

2. Errichtung von Passivhäusern; als Zielwert
in der Wohnbauförderung für 2015 wird von
den Bundesländern der Passivhausstandard
angestrebt,

3. Einsatz innovativer klimarelevanter Sy-
steme im Sinne des Art. 2 Abs. 1 Z 6, die aus-
schließlich erneuerbare Energieträger nut-
zen (insbesondere durch Kombination bio-
gener Brennstoffe mit Solaranlagen), sowie
der Einsatz von Wärmerückgewinnungssy-
stemen,

4. Einsatz ökologisch besonders vorteilhafter
Baustoffe,

5. Einsatz von Niedertemperaturheizungssy-
stemen.

(2) Bestehende Standards für Niedrigener-
gie-, Niedrigstenergie- und Passivhäuser – wie
z. B. erfolgreiche regionale Standards oder die
klima:aktiv Hausstandards – werden von den
Vertragsparteien gemeinsam weiterentwickelt.
Im Rahmen spezifischer Förderungsmodelle
werden diese innovativen Standards entspre-
chend ausgewiesen.

(3) Auf verkehrs- und flächenverbrauchsmi-
nimierende Bebauung im Sinne einer Minimie-
rung des motorisierten Individualverkehrs ist
unter Berücksichtigung übergeordneter raum-
ordnungspolitischer Zielsetzungen Bedacht zu
nehmen.

Artikel 5
Förderung von Wohnhaussanierungen

(1) Die Länder setzen zur Erreichung der
Ziele gemäß Art. 1 Abs. 2 verstärkte Anreize für
Sanierungen.

(2) Zum Zweck bestmöglicher Sanierungen
werden von den Ländern Förderungsmodelle
mit Anreizsystemen für folgende Maßnahmen
geschaffen:
1. Unterschreiten der Mindestanforderungen

für den maximalen Heizwärmebedarf
(HWBBGF) nach Art. 6 Abs. 2 nach Sanie-
rung. Die Förderstufen könnten sich dabei
an den Anforderungen für den Neubau nach
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HWBBGF in kWh/(m2.a)

bei einem A/V-Verhältnis > 0,8 bei einem A/V-Verhältnis < 0,2

bis Ende 2009 65 35

ab 1.1.2010 45 25

ab 1.1.2012 36 20



Art. 3 Abs. 1 gemäß dieser Vereinbarung bzw.
am Passivhausstandard orientieren,

2. zusätzliche Maßnahmen im Bereich der
energetisch relevanten Haustechnik (Hei-
zungs-, Warmwasser- und Lüftungsanla-
gen), wobei besondere Anreize für den Ein-
satz innovativer klimarelevanter Systeme im
Sinne des Art. 2 Abs. 1 Z 6 zu setzen sind,
und

3. Einsatz ökologisch besonders vorteilhafter
Baustoffe.

(3) Investitionskosten für Kühlanlagen, die
nicht ausschließlich mit erneuerbarer Energie
oder mit Fernkälte aus Abwärme betrieben
werden, werden aus der Bemessungsgrundlage
der Wohnbauförderung ausgenommen.

(4) Die Bewertungsmodelle nach Art. 10 sind
so zu gestalten, dass sie im Vergleich zu Förde-
rungen für Einzelbauteilsanierungen genügend
Anreize für umfassende Sanierungen im Sinne
von Art. 6 bieten.

(5) Zur Steigerung der Sanierungsraten wer-
den in Ergänzung zu den Förderprogrammen

begleitende Impuls- und Beratungsprogramme
im Sanierungsbereich gestartet bzw. intensi-
viert. Es soll dabei auch auf die Erfahrungen
aus erfolgreichen regionalen Initiativen oder
den klima:aktiv Gebäudeprogrammen zurück-
gegriffen werden. Es sind entsprechende Ko-
operationen unter Einbindung regionaler Ak-
teure anzustreben.

Artikel 6
Mindestanforderungen für die Förderung

umfassender energetischer
Wohnhaussanierungen

(1) Für die umfassende energetische Sanie-
rung (Art. 2 Abs. 1 Z 4) von Wohnhäusern wer-
den besondere Förderanreize vorgesehen.

(2) Für die umfassende energetische Sanie-
rung von Gebäuden werden Mindestanforde-
rungen für Wärmeschutzstandards gemäß un-
ten stehender Tabelle als Voraussetzung für die
Gewährung einer Förderung festgelegt, wobei
in Bezug auf das Oberflächen-Volumsverhältnis
(A/V-Verhältnis) zwischen den Werten linear zu
interpolieren ist:
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(3) Ergänzend zu den Vorgaben in Abs. 2 kön-
nen Förderungsanreize vorgesehen werden, die
auf eine möglichst hohe Heizwärmebedarfsre-
duktion gegenüber dem Ausgangswert vor Sa-
nierung abzielen („Deltaförderung“).

(4) Werden im Rahmen umfassender energeti-
scher Sanierungen die Zielwerte des Abs. 2
nicht realisiert, können die Länder ebenso die
Möglichkeit der „Deltaförderung“ vorsehen,
um möglichst weitgehende Sanierungen zu er-
reichen. Dabei muss jedoch der Ausgangs-HWB
ab dem Jahr 2009 um mindestens 25 Prozent, ab
dem Jahr 2010 um mindestens 30 Prozent ver-
bessert werden.

(5) Für historische oder denkmalgeschützte
Gebäude können Ausnahmen vorgesehen wer-
den.

Artikel 7

Förderung von
Einzelbauteilsanierungen

im Wohnbau

(1) Für die Förderung von Einzelbauteilsa-
nierungen oder -erneuerungen an der thermi-
schen Gebäudehülle werden folgende energeti-
sche Mindeststandards festgelegt.

U-Wert-Vorgaben für Förderung der Sanierung einzelner Bauteile

ab 1.1.2009

Fenster bei Tausch des ganzen Elements (Rahmen und Glas) 1,35 W/(m2K)

Fensterglas (bei Tausch nur des Glases) 1,10 W/(m2K)

Außenwand 0,25 W/(m2K)

Oberste Geschossdecke, Dach 0,20 W/(m2K)

Kellerdecke, Fußboden gegen Erdreich 0,35 W/(m2K)

HWBBGF in kWh/(m2.a)

bei einem A/V-Verhältnis > 0,8 bei einem A/V-Verhältnis < 0,2

bis Ende 2009 80 43

ab 1.1.2010 75 35



(2) Es sollen Förderanreize für Bauteile vor-
gesehen werden, die die Werte in Abs. 1 unter-
schreiten.

(3) Für historische oder denkmalgeschützte
Gebäude können Ausnahmen vorgesehen wer-
den.

Artikel 8
Förderung der Sanierung von

Heizungsanlagen in Wohngebäuden

(1) Förderungen, welche auf den Austausch
von Wärmebereitstellungssystemen oder die
Sanierung von Heizungsanlagen, einschließlich
der Einbindung in ein Fernwärmesystem, ab-
zielen, werden auf innovative klimarelevante
Systeme im Sinne des Art. 2 Abs. 1 Z 6 einge-
schränkt und nach Möglichkeit mit Maßnah-
men zur Reduktion des Heizwärmebedarfs im
Sinne der Art. 6 und 7 abgestimmt.

(2) Für elektrisch betriebene Wärmepumpen
kann in begründeten Ausnahmefällen eine Min-
dest-Jahresarbeitszahl zwischen 3 und 4 festge-
legt werden.

(3) Abweichend vom Grundsatz des Abs. 1
können unter folgenden Voraussetzungen För-
derungen für den Austausch alter Heizungsan-
lagen oder Kessel auf Basis flüssiger fossiler
Brennstoffe gegen Öl-Brennwertsysteme ge-
währt werden, wobei diese Voraussetzungen
auch für die Förderung von Erdgas-Brennwert-
kesseln in Kombination mit thermischen Sola-
ranlagen gemäß Art. 2 Abs. 1 Z 6 lit. e gelten:
1. Es erfolgt eine Kombination mit thermi-

schen Solaranlagen, wobei die Einbindung
in das Raumheizungssystem anzustreben ist.
Hierbei werden die Förderanreize so gestal-
tet, dass der Anteil an erneuerbarer Energie
optimiert wird,

2. die Förderanreize für den Kesseltausch wer-
den in Abhängigkeit von der Einhaltung der
HWB- Werte des Art. 6 Abs 2 differenziert
gestaltet. Für Gebäude, die noch nicht ther-
misch saniert wurden, ist ein Energieaus-
weis mit entsprechenden Ratschlägen und
Empfehlungen vorzulegen,

3. es bestehen keine Möglichkeiten für einen
Anschluss an ein Fernwärmenetz und aus
Gründen der Luftreinhaltung oder aufgrund
mangelnder Zulieferungs- und/oder Lage-
rungsmöglichkeiten ist der Einsatz biogener
Brennstoffe nicht möglich oder wirtschaft-
lich nicht zumutbar.

Die Erfüllung der genannten Fördervorausset-
zungen ist vom Förderwerber nachzuweisen.
Auf die Erfüllung der Voraussetzung gemäß Z 1
kann verzichtet werden, wenn lagebedingt die
Errichtung von thermischen Solaranlagen

nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zumut-
bar ist.

Artikel 9
Vermeidung klimaschädigender Gase im

Wohnbau

(1) Die Gewährung von Wohnbauförderungs-
mitteln nach den Art. 3 bis 7 setzt voraus, dass
ausschließlich Baumaterialien verwendet wer-
den, welche im Verlauf des Lebenszyklus keine
klimaschädigenden halogenierten Gase in die
Atmosphäre freisetzen.

(2) Zur Vermeidung von klimaschädigenden
halogenierten Gasen in mit den Gebäuden in
Verbindung stehenden Anlagen sollen entspre-
chende Anreize gesetzt werden.

Artikel 10
Bewertungsmodell

Die in den Art. 3 bis 9 angeführten und allen-
falls weitere qualitative und quantitative
Merkmale sind in ein quantifizierendes, objek-
tiv nachvollziehbares Bewertungsmodell zu
übertragen (zB Punkte- oder Stufenmodelle).
Der Förderungswerber ist (insbesondere durch
Beratungsgespräche) von den Ländern oder
durch von diesen beauftragte, produktunab-
hängige Organisationen über Funktionsweise,
Förderungsvoraussetzungen und konkrete Aus-
wirkungen des jeweiligen Förderungsmodells
zu informieren, insbesondere über Anreizme-
chanismen in Bezug auf energetische und öko-
logische Maßnahmen.

3. Abschnitt
Zusätzliche Maßnahmen außerhalb der

Wohnbauförderungen der Länder

Artikel 11
Bau- und energietechnische Vorschriften

(1) Zur Unterstützung der Ziele dieser Verein-
barung stellen die Bundesländer die Umsetzung
der Richtlinie 6 „Energieeinsparung und Wärme-
schutz“ des Österreichischen Instituts für Bau-
technik (OIB) im Rahmen der jeweiligen ein-
schlägigen landesrechtlichen Vorschriften sicher.

(2) Begleitende Maßnahmen werden gegen
den stark steigenden Energiebedarf von Nicht-
wohngebäuden gesetzt.

(3) Entsprechend dem im OIB-Prozess verein-
barten Zeitplan werden ab 2010 Verhandlungen
zwischen den Ländern über die weitere Anpas-
sung der energietechnischen Anforderungen an
Gebäude aufgenommen und anschließend
rechtlich umgesetzt (5-Jahresrhythmus). Dabei
werden die folgenden Ziele in besonderer Weise
berücksichtigt:
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Die Werte in der Tabelle beziehen sich auf den
Zeitpunkt der Einreichung zur baurechtlichen
Genehmigung.

(2) Sind umfassende Sanierungen im
Sinne des Abs. 1 nicht durchführbar,

werden möglichst weitgehende und
qualitativ hochwertige Sanierungsmaßnah-
men umgesetzt. Dabei sind im Regelfall
folgende Bauteilanforderungen einzu-
halten:

1. hinsichtlich des höchstzulässigen Heizwär-
mebedarfs soll der Abstand zwischen den
Anforderungen im geförderten Wohnbau
und jener der OIB Richtlinie 6 in Relation
gehalten werden;

2. Festlegung von Regelungen für Gebäude mit
einer gesamten Nutzfläche von weniger als
1 000 m2 in Bezug auf Mindestanforderungen
an den Heizwärmebedarf in Zusammenhang
mit umfassenden Sanierungen;

3. verpflichtende Prüfung des Einsatzes erneu-
erbarer Energieträger für Zwecke der

Wärme-, Kühlungs- und Elektrizitätsver-
sorgung; sowie

4. weitere Beschränkungen in Bezug auf die
Errichtung von Klimaanlagen, wobei ein
möglichst hoher Anteil erneuerbarer Ener-
gieträger angestrebt wird.

Artikel 12
Mindestanforderungen für den Neubau

öffentlicher Gebäude der Vertragsparteien

(1) Bei der Errichtung öffentlicher Gebäude
sind folgende Energiekennzahlen zur Anwen-
dung zu bringen:
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Die Werte in der Tabelle beziehen sich auf den
Zeitpunkt der Einreichung zur baurechtlichen
Genehmigung.

(2) Unbeschadet davon ist im Fall der Errich-
tung öffentlicher Gebäude der maximal
zulässige außeninduzierte Kühlbedarf
KB*V,NWG,max von 1,0 kWh/(m3.a) gemäß
OIB-Richtlinie 6 einzuhalten.

(3) Für Heizung und Warmwasserbereitstel-
lung sind innovative klimarelevante Systeme
im Sinne des Art. 2 Abs. 1 Z 6 vorzusehen.

(4) Es werden von den Vertragsparteien Rege-
lungen für eine Optimierung des Nutzerverhal-
tens bezüglich Energieeinsparungen getroffen.

Artikel 13
Mindestanforderungen für die Sanierung
öffentlicher Gebäude der Vertragsparteien

(1) Die Vertragsparteien verfolgen das Ziel, im
Bereich der öffentlichen Gebäude umfassende
Sanierungen umzusetzen. Dabei werden folgende
Energiekennzahlen zur Anwendung gebracht:

U-Wert-Vorgaben bei Sanierung einzelner Bauteile

ab 1.1.2009

Fenster bei Tausch des ganzen Elements (Rahmen und Glas) 1,35 W/(m2K)

Fensterglas (bei Tausch nur des Glases) 1,10 W/(m2K)

Außenwand 0,25 W/(m2K)

Oberste Geschossdecke, Dach 0,20 W/(m2K)

Kellerdecke, Fußboden gegen Erdreich 0,35 W/(m2K)

HWB* in kWh/(m3.a)

bei einem A/V-Verhältnis > 0,8 bei einem A/V-Verhältnis < 0,2

ab 1.1.2010 15 8

ab 1.1.2012 12 7

HWB* in kWh/(m3.a)

A/V-Verhältnis > 0,8 A/V-Verhältnis < 0,2

bis Ende 2009 27 14

ab 1.1.2010 25 12
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(3) Im Regelfall wird beim Austausch von
Wärmebereitstellungssystemen oder der Sanie-
rung von Heizungsanlagen, einschließlich der
Einbindung in ein Fernwärmesystem, auf inno-
vative klimarelevante Systeme im Sinne des
Art. 2 Abs. 1 Z 6 umgestellt. Diese Umstellun-
gen sind mit Maßnahmen zur Reduktion des
Heizwärmebedarfs im Sinne dieses Artikels ab-
zustimmen. Sollte das Gebäude nach der Sanie-
rung mit fossilen Energieträgern versorgt wer-
den, so ist nach Möglichkeit eine Kombination
mit erneuerbaren Energieträgern vorzusehen,
wobei der Anteil der Erneuerbaren optimiert
wird.

(4) Im Fall der umfassenden Sanierung öffent-
licher Gebäude ist der maximal zulässige außen-
induzierte Kühlbedarf KB*V,NWGsan,max von
2,0 kWh/(m3.a) gemäß OIB-Richtlinie 6 einzu-
halten.

(5) Für historische oder denkmalgeschützte
Gebäude können Ausnahmen vorgesehen wer-
den.

(6) Die Contractingaktivitäten bei Bundesge-
bäuden sind weiter auszubauen, insbesondere
um ausreichende wirtschaftliche Anreize zur
Umsetzung umfassender Sanierungen zu ge-
ben. Dazu sind bei Investitionen Amortisati-
onszeiten von bis zu 15 Jahren zu Grunde zu le-
gen.

(7) Es werden von den Vertragsparteien Rege-
lungen bzw. Richtlinien für eine Optimierung
des Nutzerverhaltens bezüglich Energieeins-
parungen getroffen.

Artikel 14
Gemeinden

Die Länder werden mit den ihnen zur Verfü-
gung stehenden Möglichkeiten auf die Gemein-
den einwirken, dass bei Errichtung oder Sanie-
rung von Nicht-Wohngebäuden die Bestim-
mungen der Art. 12 und 13 sinngemäß ange-
wandt werden.

Artikel 15
Förderinstrumente und Begleitmaßnahmen

des Bundes im Gebäudebereich

(1) Durch Förderinstrumente des Bundes er-
folgt ein gezielter Mitteleinsatz im Bereich der
Nicht-Wohngebäude. Der Bund gestaltet die
Förderinstrumente für den Neubau und die Sa-
nierung von Nicht-Wohngebäuden entspre-
chend den Vorgaben dieser Vereinbarung.

(2) Hierbei werden Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Effizienz von Gebäuden und der Nut-
zung erneuerbarer Energien im Gebäudebe-
reich, insbesondere durch Förderung von Vor-

zeigebeispielen besonders energieeffizienter
Sanierungen einschließlich deren Dokumenta-
tion, gesetzt.

(3) Der Bund verfolgt das Ziel, Maßnahmen
zur Weiterentwicklung der wohnrechtlichen
Rahmenbedingungen zur Steigerung der ther-
mischen Sanierungsrate und für die Nutzung
erneuerbarer Energie zur Deckung des Wärme-
und Elektrizitätsbedarfs von Gebäuden vorzu-
schlagen.

(4) In die Lehrpläne für einschlägige berufs-
bildende höhere Schulen werden ehest möglich
Unterrichtsinhalte betreffend energieeffizientes
Bauen aufgenommen bzw. ausgeweitet. Eine
Aufnahme dieser Themen in die Studienpläne
einschlägiger Universitäten wird angestrebt.
Die berufsbegleitende Ausbildung der relevan-
ten Professionisten ist fortzuführen bzw. zu ver-
stärken.

4. Abschnitt

Berichtslegung und Schlussbestimmungen

Artikel 16

Berichtslegung

(1) Die Vertragsparteien teilen einander spä-
testens ein Jahr nach Inkrafttreten dieser Ver-
einbarung sowie in weiterer Folge entsprechend
den Anpassungen die Maßnahmen mit, welche
im Sinne dieser Vereinbarung getroffen wurden.

(2) Die Wirkungen der Maßnahmen im Be-
reich der Gebäude werden bis 31. Mai eines je-
den Jahres für das jeweils vorangegangene Jahr
– erstmals am 31. Mai 2010 für das Jahr 2009 –
von den Vertragsparteien evaluiert und in Be-
richten veröffentlicht. Für den Bereich der öf-
fentlichen Gebäude im Sinne des Art. 2 Abs. 1
Z 3 werden diese Daten jeweils für das vorvor-
angegangene Jahr vorgelegt, erstmals am 31.
Mai 2011 für das Berichtsjahr 2009. In den Be-
richten ist insbesondere darzulegen,

1. in welchem Ausmaß sich der durchschnittli-
che Heizwärmebedarf sowie die davon abge-
leiteten Treibhausgas-Emissionen im geför-
derten Neubau gegenüber einem Refe-
renzszenario verringert haben;

2. in welcher Form dem Ziel des Art. 1 Abs. 2
entsprochen wird, insbesondere durch Dar-
stellung diesbezüglicher finanzieller Kenn-
zahlen, wobei eine Vergleichbarkeit der im
jeweiligen Berichtsjahr zugesagten Förde-
rungen für Wohnungsneubau und Wohn-
haussanierung sichergestellt wird;

3. in welchem Ausmaß durch die Sanierungs-
förderung der Heizwärmebedarf sowie die
davon abgeleiteten Treibhausgas-Emissio-



nen im Gebäudebestand verringert werden
konnten;

4. die Aufteilung der geförderten Heizsysteme
im Neubau und der Sanierung und die hier-
durch realisierten Treibhausgasemissionsre-
duktionen;

5. in welchem Maß Heizwärmebedarf und
Treibhausgasemissionen bei öffentlichen
Gebäuden der Vertragsparteien gegenüber
einem Referenzszenario verringert werden
konnten (Neubau und Sanierung);

6. welche sonstigen Maßnahmen im Sinne des
9. Erwägungsgrundes der Präambel und des
Art. 15 gesetzt wurden.

(3) Eine Standardisierung der Berichtsanfor-
derungen einschließlich der Festlegung von Re-
ferenzwerten erfolgt im Wege des als Bund-
Länder-Koordinationsgremium eingerichteten
„Kyoto-Forums“, wobei das Ziel in einer zu-
sammengefassten, verständlichen und über-
schaubaren Fassung mit gut vergleichbaren Er-
gebnissen liegt.

(4) Die Berichte bilden die Grundlage für
künftige Adaptierungen dieser Vereinbarung
unter Berücksichtigung des Stands der Technik
und anderer Anforderungen, etwa im Zusam-
menhang mit der Umsetzung oder Anpassung
der Richtlinie 2002/91/EG.

Artikel 17
Inkrafttreten und Geltungsdauer

(1) Diese Vereinbarung tritt am 30. Tag nach
Ablauf des Tages in Kraft, an dem
1. die nach den Landesverfassungen erforder-

lichen Voraussetzungen für das Inkrafttre-
ten erfüllt sind und beim Bundeskanzleramt
die Mitteilungen der Länder darüber vorlie-
gen sowie

2. die nach der Bundesverfassung erforderli-
chen Voraussetzungen für das Inkrafttreten
erfüllt sind.

(2) Die Gültigkeit dieser Vereinbarung endet
mit Ablauf des im Zeitpunkt des Inkrafttretens

dieser Vereinbarung geltenden Finanzaus-
gleichsgesetzes.

(3) Diese Vereinbarung kann von jeder Ver-
tragspartei zum 31. Dezember eines jeden Jah-
res unter Einhaltung einer sechsmonatigen
Kündigungsfrist mittels eingeschriebenen Brie-
fes gekündigt werden.

(4) Am Tag des Inkrafttretens dieser Verein-
barung tritt die Vereinbarung gemäß Art. 15a
B-VG zwischen dem Bund und den Ländern
über gemeinsame Qualitätsstandards für die
Förderung der Errichtung und Sanierung von
Wohngebäuden zum Zweck der Reduktion des
Ausstoßes an Treibhausgasen, BGBl. II Nr. 19/
2006, außer Kraft.

Artikel 18

Durchführung

Die zur Durchführung dieser Vereinbarung
notwendigen Vorschriften sind, sofern sie nicht
ohnehin bereits in Geltung stehen oder es in der
Vereinbarung nicht anders festgelegt wurde,
längstens binnen sechs Monaten nach Inkraft-
treten dieser Vereinbarung zu erlassen.

Artikel 19

Mitteilungen

Mit Ausnahme der Berichte nach Art. 16 sind
alle die Vereinbarung betreffenden Erklärun-
gen an das Bundeskanzleramt zu richten, das
seinerseits die übrigen Vertragsparteien hievon
unverzüglich in Kenntnis zu setzen hat.

Artikel 20

Urkunden

Diese Vereinbarung wird in einer Urschrift
ausgefertigt. Die Urschrift wird beim Bundes-
kanzleramt hinterlegt. Dieses hat allen Ver-
tragsparteien beglaubigte Abschriften der Ver-
einbarung zu übermitteln.

Landesgesetzblatt 2009, Stück 23, Nr. 50188

Herausgegeben vom Land Kärnten. Hersteller: Kärntner Druckerei, 9010 Klagenfurt am Wörthersee. Abonnentenbezug:
Kärntner Druck- und Verlagsges. m. b. H., Viktringer Ring 28, 9010 Klagenfurt am Wörthersee, Tel. (0 46 3) 58 66-104.

Einzelbezug: Kärntner Buchhandlung, Neuer Platz 11, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, Tel. (0 46 3) 54 6 96.


